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Regeste

Asylgesuch aus dem Ausland und Einreisebewilligung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021). Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine
Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im
Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig
für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates, vor welchem die
beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998
[AsylG, SR 142.31]; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[BGG, SR 173.110]). Eine solche Ausnahme liegt nicht vor, weshalb das
Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht (Art. 108 Abs. 1 AsylG, Art. 105
AsylG i.V.m. Art. 37 VGG und Art. 52 VwVG). Die Beschwerdeführenden haben am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, sind durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung; sie sind daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert
(Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 37 VGG und Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist
somit einzutreten.

E. 2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 3
Die Abteilungen des Bundesverwaltungsgerichts entscheiden in der Regel in der Besetzung
mit drei Richtern oder Richterinnen (Spruchkörper; vgl. Art. 21 Abs. 1 VGG). Gestützt auf



Art. 111a Abs. 1 AsylG kann das Bundesverwaltungsgericht auch in solchen Fällen auf die
Durchführung eines Schriftenwechsels verzichten.

E. 4.1
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der
Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den
frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (vgl. Art. 3 AsylG).

E. 4.2
Für Asylgesuche, die im Ausland vor Inkrafttreten der Asylgesetzänderung vom 28.
September 2012 gestellt worden sind, gelten die Artikel 12, 19, 20, 41 Abs. 2, 52 und 68 in
der bisherigen Fassung (vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung vom 28. September
2012).

E. 4.3
Gemäss Art. 20 Abs. 2 AsylG bewilligt das BFM Asylsuchenden die Einreise zur
Abklärung des Sachverhaltes, wenn ihnen nicht zugemutet werden kann, im Wohnsitz- oder
Aufenthaltsstaat zu bleiben oder in ein anderes Land auszureisen. Gestützt auf Art. 20 Abs.
3 AsylG kann das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) schweizerische
Vertretungen ermächtigen, Asylsuchenden die Einreise zu bewilligen, die glaubhaft
machen, dass eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben oder für die Freiheit aus einem
Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG bestehe.

E. 4.4
Bei diesem Entscheid gelten restriktive Voraussetzungen für die Erteilung einer
Einreisebewilligung, wobei den Behörden ein weiter Ermessensspielraum zukommt. Neben
der erforderlichen Gefährdung im Sinne von Art. 3 AsylG sind namentlich die
Beziehungsnähe zur Schweiz, die Möglichkeit der Schutzgewährung durch einen anderen
Staat, die Beziehungsnähe zu anderen Staaten, die praktische Möglichkeit und objektive
Zumutbarkeit zur anderweitigen Schutzsuche sowie die voraussichtlichen Eingliederungs-
und Assimilationsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen.

E. 5.1
Gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ist die asylsuchende Person im
Auslandverfahren in der Regel zu befragen. Davon kann nur abgewichen werden, wenn
eine Befragung faktisch oder aus organisatorischen oder kapazitätsmässigen Gründen nicht
möglich ist. Falls die Befragung nicht durchgeführt werden kann, muss die ein Gesuch
stellende Person soweit möglich und notwendig mittels eines individualisierten und
konkretisierten Schreibens aufgefordert werden, ihre Gründe für das Asylgesuch schriftlich
einzureichen. Dabei ist sie auf die allfällige Konsequenz eines negativen Entscheids infolge
Verletzung ihrer Mitwirkungspflicht aufmerksam zu machen. Ist der Sachverhalt schon
aufgrund des eingereichten Asylgesuchs entscheidreif erstellt, kann sich eine persönliche
Befragung ebenfalls erübrigen; der asylsuchenden Person ist diesbezüglich das rechtliche
Gehör zu gewähren. Das Bundesamt ist gehalten, den Verzicht auf eine Befragung im
Ausland in der Verfügung zu begründen (vgl. BVGE 2007/30 E. 5 S. 362).



E. 5.2
Vorliegend ging das BFM offenbar davon aus, der Sachverhalt sei schon aufgrund der
schriftlichen Eingaben entscheidreif erstellt. Diese Sichtweise erscheint als vertretbar, sind
doch besagte Eingaben relativ detailliert und klar formuliert. Unter diesen Umständen
erübrigte sich für die Vorinstanz die Aufbietung der Beschwerdeführerin zu einer Befra-
gung, auch wenn sie im Rahmen des rechtlichen Gehörs eine solche beantragt hatte. Da den
vom Bundesverwaltungsgericht ferner aufgeführten Erfordernissen (Gewährung des recht-
lichen Gehörs; Begründung des Verzichts auf eine Befragung) ebenfalls Rechnung getragen
wurde, ist die Vorgehensweise des BFM nicht zu beanstanden.

E. 6.1
Das Bundesverwaltungsgericht hat sich in BVGE 2011/24 eingehend mit der Situation in
Sri Lanka befasst und seine Praxis aktualisiert. Es kam zum Schluss, dass sich die Situation
vor Ort insgesamt verbessert habe, wobei es aber zahlreiche Einschränkungen formulierte.
Oppositionelle müssten nach wie vor mit Verfolgung rechnen. Es gebe verschiedene
Risikogruppen. Darunter fielen Personen, welche auch nach Beendigung des Krieges ver-
dächtigt würden, mit den LTTE in Verbindung zu stehen beziehungsweise gestanden zu
sein. Auch unabhängige Journalisten beziehungsweise regierungskritische Medien-
schaffende hätten ein erhöhtes Risikoprofil. Im Weiteren sei bei Opfern und Zeugen von
Menschenrechtsverletzungen und Personen, die entsprechende Übergriffe behördlich
angezeigt hätten, mit erhöhter Verfolgungsgefahr zu rechnen. Wegen drohender
Erpressung, Kidnapping und anderen Verfolgungshandlungen bildeten schliesslich
Personen, welche über beträchtliche finanzielle Mittel verfügten, eine weitere Risikogruppe
(a.a.O. insb. E. 8.).

E. 6.2
Die Beschwerdeführerin macht insbesondere geltend, wegen ihres Ehemannes (Verfahren
D-4330/2012), welcher Zeuge und Opfer eines Gewaltdeliktes geworden sei, durch eine
bewaffnete Gruppierung immer wieder unter Druck gesetzt worden zu sein. Dazu ist
festzuhalten, dass das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde des Gatten mit Urteil
heutigen Datums vollumfänglich abweist. Das Gericht hält im Urteil fest, die von ihm
geltend gemachte Verfolgung durch die Sicherheitskräfte respektive die EPDP habe er nicht
glaubhaft machen können. Die eingereichten Beweismittel rechtfertigten keine andere
Sichtweise. So seien die beiden Bestätigungsschreiben gemäss seinen Angaben von seiner
Frau verfasst und den "Bestätigenden" zur Unterschrift vorgelegt worden (vgl. E. 5.2). Vor
diesem Hintergrund wird der geltend gemachten Reflexverfolgung der Beschwerdeführerin
die Grundlage entzogen. Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass sie aus anderen als von ihrem
Ehemann geltend gemachten Gründen Opfer von Einschüchterungen durch eine kriminelle
Gruppe wurde. In diesem Zusammenhang verweist das BFM aber zu Recht auf die
grundsätzlich gegebene Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit der sri-lankischen Behörden.
Stichhaltige Beschwerdeargumente für eine andere Sichtweise fehlen. Die eingereichten
Beweismittel - so namentlich die Bestätigungsschreiben - vermögen als mutmassliche
Gefälligkeitsdokumente ebenfalls keine relevante Gefährdung zu belegen. Ausserdem ist
festzuhalten, dass weder der Ehegatte der Beschwerdeführerin noch sie selber Bezüge zu
den LTTE geltend machen. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass der in Sri Lanka
teilweise nach wie vor angespannten Situation, welcher ein Grossteil der tamilischen
Bevölkerung im ganzen Land ausgesetzt sein kann, aufgrund mangelnder Intensität in der
Regel kein Verfolgungscharakter im Sinne von Art. 3 AsylG zukommt. Entsprechend



rechtfertigen die weiteren Ausführungen der Beschwerdeführerin in den Eingaben zur
generellen Gefährdungssituation ihrer Person nicht die Anerkennung als Flüchtling. Sie
vermag mithin nicht substanziiert darzutun, inwiefern das BFM zu Unrecht geschlossen
habe, sie und ihre Kinder seien nicht schutzbedürftig im Sinne des Asylgesetzes.

E. 7
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen erübrigt es sich, auf die weiteren Ausführungen
einzugehen, da sie am festgestellten Ergebnis nichts zu ändern vermögen. Auch von einer
vertiefteren Auseinandersetzung mit den eingereichten Beweismitteln kann nach dem
Gesagten abgesehen werden. Das BFM hat demnach zu Recht die Einreise in die Schweiz
nicht bewilligt und das Asylgesuch abgelehnt.

E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und
angemessen ist (Art. 106 AsylG). Die Beschwerde ist daher abzuweisen.

E. 9
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten grundsätzlich den
Beschwerdeführenden aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Aus verwaltungs-
ökonomischen Gründen sowie in Anwendung von Art. 63 Abs. 1 in fine VwVG und Art. 2
und 6 Bst. b des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) ist vorliegend jedoch auf die
Erhebung von Verfahrenskosten zu verzichten. (Dispositiv nächste Seite)
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